
Beschlussvorschlag: 

 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt: 
 

1.) Die Förder- und Sachkostenleistung für die Kindertagespflegepersonen ent-
sprechend der Fortschreibungsrate des Kinderbildungsgesetzes zum 
01.08.2024 um insgesamt 9,65 % zu erhöhen und die jährliche Dynamisierung 
an die Erhöhung der KiBiz-Pauschalen zu koppeln. 

2.) Die Verwaltung des Kreisjugendamtes zu beauftragen, einen entsprechenden 
Satzungsänderungsvorschlag für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
12.06.2024 zu erarbeiten. 

 


